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1 Anlass der Vorlage

Ziel der Vorlage ist es, der Bürgerschaft den Sachstand und
die derzeitigen Überlegungen des Senats zur geplanten
Überdeckelung der Bundesautobahn (BAB) A 7 zur
Kenntnis zu geben. Im Vordergrund stehen hierbei Infor-
mationen über 

– von Hamburg zu tragende voraussichtliche Kosten der
Realisierung von Deckelergänzungen und

– für den Gesamthaushalt voraussichtlich zu erzielende
Erlöse aus in diesem Zusammenhang möglichen
Grundstücksverwertungen.

Im wesentlichen ist festzuhalten: Im Zusammenhang mit
dem Ausbau der A7 hat der Bund für die gesetzlich vor-
geschriebenen Lärmschutzmaßnahmen zu sorgen; nach
derzeitiger Konzeption beinhalten diese in den Bereichen
Bahrenfeld/Othmarschen und Stellingen bereits eine
Realisierung von Deckellösungen bzw. „Galeriebauwer-
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ken“ in erheblicher Länge. Für Hamburg bietet sich damit
die historische Chance, durch Ergänzungen der Über-
deckelungen die trennende Wirkung der A 7 und die Zer-
schneidung der Stadtteile weitgehend zu beheben.

Die Kosten für diese zusätzlichen Maßnahmen sind von
Hamburg zu tragen. Nach überschlägigen Kostenschät-
zungen der „Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und
Bau GmbH“ (Deges), die im Hinblick auf den derzeitigen
Planungsstand allerdings noch unsicher sind, ist mit
Kosten in Höhe von ca. 167 Mio. Euro (ohne die erforder-
lichen landschaftsplanerischen und städtebaulichen Pla-
nungskosten) zu rechnen. Diese fallen aus heutiger Sicht
insbesondere in den Jahren 2011 bis 2016 an.

Im Zusammenhang mit der Realisierung der Deckellösun-
gen entsteht die Möglichkeit der Verwertung von Grund-
stücken. Aus heutiger Sicht ergeben sich hierbei – unter
Einbeziehung von Flächen der Trabrennbahn Bahrenfeld
– Erlöse in einer Größenordnung von ca. 126 Mio. Euro;
diese fließen in zeitlicher Abhängigkeit von der tatsächli-
chen Verwertung sukzessive dem Gesamthaushalt zu.

Der Senat hat beschlossen, die Planungen im vorstehen-
den Sinne voranzutreiben und die erforderlichen Finan-
zierungs- und Verwertungskonzepte zu entwickeln. Er hat
ferner beschlossen, die im Zusammenhang mit der Über-
deckelung der A 7 sowie den Grundstücksverwertungen
stehenden Bauleitplanverfahren – in enger Abstimmung
mit den Bezirksämtern Altona und Eimsbüttel und den
dortigen politischen Gremien – als Senatsangelegenheit
durch die federführende Behörde für Stadtentwicklung
und Umwelt durchzuführen (§ 42 Bezirksverwaltungsge-
setz (BezVG) vom 6. Juli 2006). 

2. Allgemeine Informationen 

2.1 Maßnahmenpaket Bundesfernstraßen

Der Ausbau der Bundesautobahn (BAB) A 7 ist Bestandteil
eines Maßnahmepakets, mit dem die Bundesfernstraßen
(Bundesautobahnen und Bundesstraßen) in der Freien
und Hansestadt Hamburg in den nächsten 10 Jahren den
stark gestiegenen Verkehrs- und Umwelterfordernissen,
insbesondere durch die Entwicklung bei den Hafenhinter-
landverkehren, angepasst werden sollen. Neben den ver-
kehrlichen Effekten ergibt sich zudem in hohem Maße die
Chance einer umfassenden und nachhaltigen Verbesse-
rung der Integration der Verkehrsanlagen in das Stadt- und
Landschaftsgefüge. Hieraus ergeben sich sehr umfassende
wirtschaftliche Impulse und positive arbeitsmarktpoliti-
sche Einflüsse. Zugleich bietet sich Hamburg damit die
Chance einer breit angelegten nachhaltigen Umwelt- und
Umfeldverbesserung. 

Über die Maßnahmen zum Ausbau der Bundesfernstraßen
im Einzelnen sowie die dabei von Hamburg im Laufe der
Jahre zu finanzierenden Planungsleistungen wird der
Senat die Bürgerschaft mit einer weiteren Mitteilung
unterrichten.

2.2 Ausbau der BAB A7

Der Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen sieht den Aus-
bau der BAB A 7 in oberster Priorität als vordringlichen
Bedarf vor. Um den erwarteten steigenden Verkehrsanfor-
derungen gerecht zu werden, soll die A 7 nördlich des Elb-
tunnels bis zum Autobahndreieck Hamburg Nordwest
achtspurig, nördlich davon sechsspurig ausgebaut werden.
Die Planung des Vorhabens erfolgt in der Verantwortung
der „Auftragsverwaltung“ des Bundes in Hamburg bei der

BSU. Die BSU hat 2007 die „Deutsche Einheit Fern-
straßenplanungs- und Bau GmbH“ (Deges) mit den vorbe-
reitenden Planungen für den Ausbau beauftragt. Das von
der BSU mit der Deges entwickelte und mit den betroffe-
nen Hamburger Dienststellen abgestimmte Konzept sieht
auch die Schaffung der erforderlichen – den aktuellen
gesetzlichen Vorgaben entsprechenden – Lärmschutzan-
lagen vor. Diese Lärmschutzanlagen werden in Bahren-
feld/Othmarschen und in Stellingen (mit Längen von
730 bzw. 980 m) als „Einhausungen“ (im Weiteren als
„Deckelbereiche“ bezeichnet) vorgesehen (s. Anlage 2 –
helle Schraffur); in Othmarschen ist zusätzlich ein 510 m
langes „Galeriebauwerk“ (halbseitiger Deckel) vorgese-
hen. Diese Deckelbereiche sind unter wirtschaftlichen
Aspekten ermittelt worden: Dort ist der Lärmschutz auf
diese Weise im Hinblick auf die erforderliche Wirksamkeit
am günstigsten zu realisieren. In allen anderen Bereichen
kann der gesetzlich erforderliche Lärmschutz mit Lärm-
schutzwänden – und dementsprechend geringerem Auf-
wand – erreicht werden. 

Auf diesen Ansatz hat sich Hamburg mit dem Bundes-
ministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
(BMVBS) im Grundsatz geeinigt. Der BMVBS hat darüber
hinaus seine grundsätzliche Bereitschaft signalisiert,
zusätzlichen Deckelbauten und deren Nutzung durch
Kleingärten zuzustimmen. Voraussetzung hierfür ist u. a.
das im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zu erstel-
lende vollständige Eingriffs- und Ausgleichskonzept, ggf.
unter Einbeziehung geeigneter eingriffsnaher Flächen.

Zurzeit werden von Hamburg für die einzelnen Planungs-
abschnitte Vorentwürfe erstellt, die als Referenzentwürfe
die Planung für den gesetzlich erforderlichen Lärmschutz
darstellen. Nach einer Grundsatzentscheidung Hamburgs
zur städtebaulichen Optimierung dieser Lösung durch
ergänzende Deckelbereiche können die Planungen ent-
sprechend weiterentwickelt werden. Erst aus diesen bei-
den vom Bund anerkannten Variantenentwürfen (Referen-
zentwurf und städtebaulicher Ergänzungsentwurf) ergibt
sich eine genaue Kostendifferenz, die von Hamburg zu tra-
gen ist. Diese Kosten schließen die kapitalisierten Unter-
haltungs- und Betriebskosten sowie die Planungskosten
für die Deckelverlängerungen ein. Entsprechende vertrag-
liche Regelungen und Vereinbarungen sind zu gegebener
Zeit zu erarbeiten.

3. Zielsetzungen Hamburgs und städtebaulicher Nutzen
(Wirtschaftlichkeit)

3.1 Schwerpunkte

Hamburg strebt an, dort, wo die BAB A7 Siedlungs- bzw.
Wohnquartiere beeinträchtigt, die Autobahn in größtmög-
licher Länge zu überdeckeln. Mit den insgesamt mehr als
drei Kilometer langen Deckelbereichen wird es möglich,
in den angrenzenden Gebieten Störungen durch die Auto-
bahn fast vollständig aufzuheben und bisher zerschnittene
Stadtteile wieder zusammenwachsen zu lassen. Die von
Hamburg zu tragenden Mehrkosten sollen durch die Ent-
wicklung und Vermarktung städtischer Flächen teilweise
kompensiert werden. Für die auf diesen Verwertungs-
flächen heute vorhandenen Nutzungen sollen – überwie-
gend auf den künftigen Deckelflächen – Ersatzangebote
geschaffen werden. Die Verwertungsflächen liegen alle im
inneren Bereich von Altona und Eimsbüttel; sie werden
weitgehend für die Wohnungsbauentwicklung genutzt
werden. Damit kann zugleich ein wesentlicher Beitrag zur
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Bereitstellung von Wohnungsbauflächen in qualitätsvol-
len Lagen geleistet werden. Im Einzelnen:

3.2 Autobahnausbau als Stadtreparatur

Für die Metropole und Hafenstadt Hamburg ist eine funk-
tionierende Verkehrsinfrastruktur außerordentlich wich-
tig. Von daher liegt der Ausbau der A 7 auch im hambur-
gischen Interesse. Abgesehen von der erheblichen ver-
kehrlichen Bedeutung der A 7 für Hamburg ist das Thema
des Lärmschutzes, der in diesem Zusammenhang mögli-
che Bau von Einhausungen bzw. Deckelbereichen und die
wiederum damit verbundenen Chancen für die Stadtent-
wicklung von größter Wichtigkeit. Autobahnen sind
grundsätzlich trennende und mit erheblichen Emissionen
verbundene Einschnitte. In städtischen Bereichen stellen
sie Barrieren dar, durch die städtische Zusammenhänge
und Verbindungen nachhaltig unterbunden oder massiv
gestört werden. All dieses ist auch für die BAB A 7 festzu-
stellen, die seit Anfang der 70er Jahre die betroffenen
Stadtteile von Altona und Eimsbüttel zerschneidet. Die
Überdeckelung eines Autobahnabschnitts bietet die Mög-
lichkeit, diese Trennungen wieder aufzuheben und eine
„Stadtreparatur“ vorzunehmen. Diese bedeutet für die
betroffenen Quartiere und ihre Bewohnerinnen und
Bewohner – und durch Wiederherstellung übergeordneter
Beziehungen auch für die Gesamtstadt – einen außeror-
dentlichen Gewinn. Daneben ist der Zugewinn von bisher
nicht nutzbaren – weil zu stark verlärmten – Flächen und
die Nutzbarkeit der über der Autobahn liegenden Ebene
des Deckels ein weiterer großer Vorteil für die Stadt-
entwicklung.

3.3 Bereitstellung zusätzlicher Wohnungsbaupotenziale

Mit dem Ausbau der A 7 in der vorgesehenen Form ist die
Möglichkeit verbunden, die Entwicklung von Wohnungs-
baupotenzialen für den Westen Hamburgs in beträcht-
licher Größenordnung zu betreiben. Dieses Potenzial
ergibt sich auf den Flächen, die künftig auf Grund der
Deckelrealisierung nicht mehr verlärmt sind bzw. in Berei-
chen, deren Lage durch die Überdeckelungen besser in die
Stadtstruktur integriert wird oder deren bisherige Nutzun-
gen auf die Deckelbereiche verlagert werden können.
Überschlägig – und ohne den erforderlichen Projektpla-
nungen vorzugreifen – ergibt sich daraus insgesamt ein
geschätztes Potenzial von mindestens 1600 Wohneinheiten
(s. a. Punkt 4.3).

3.4 Vorgesehene Deckelergänzungen

Vor diesem Hintergrund beabsichtigt Hamburg die vom
Bund vorgesehenen Deckelbereiche in den dafür geeigne-
ten Abschnitten, den Troglagen der Autobahn, deutlich zu
erweitern (s. Anlage 2 – dunkle Schraffuren). 

In diesen Abschnitten können benachbarte empfindliche
Nutzungen zusätzlich entlastet werden, einst vorhandene
Beziehungen wieder hergestellt und angrenzende – künf-
tig nicht mehr verlärmte – Flächen zusätzlich entwickelt
werden. Die aus diesen zusätzlichen Einhausungen resul-
tierenden Mehrkosten muss Hamburg tragen (s. Punkt
5.1).

– In Bahrenfeld/Othmarschen soll der vom Bund vorgese-
hene Deckelabschnitt im Süden bis zur S-Bahn-Brücke
und im Norden bis auf Höhe des Polizei-Schießplatzes
auf insgesamt 2030 m Länge erweitert werden. Die vor-
handenen beiderseits der Autobahn gelegenen Wohn-
quartiere in Bahrenfeld und Othmarschen werden ent-

lastet; ein neuer Grünzug entsteht auf dem Deckel und
historische Freiflächenverbindungen – wie Bonnepark,
Lutherpark und die Anbindung der Landschaftsachse
zum Volkspark – werden wieder möglich. Zusätzliche,
künftig vom Lärm entlastete Flächen können ent-
wickelt werden.

Eine weitere sinnvolle südliche Verlängerung des
Deckels bis zur Behringstraße ist abhängig von einer
möglichen Verlagerung der Autobahnmeisterei. Wenn
sichergestellt werden kann, dass ein für den gegenwärti-
gen und die zukünftigen Aufgabenbereiche geeigneter
Ersatzstandort zur Verfügung gestellt werden kann,
könnte hier ein Deckel gegenüber der zur Zeit vorgese-
henen Galerie eine erhebliche Aufwertung der östlich
angrenzenden Flächen bewirken. Der dann absehbare
Wertzuwachs könnte nach Abzug der Verlagerungs-
kosten für die Autobahnmeisterei in die Deckelfinanzie-
rung eingebracht werden. Die hierzu erforderlichen
Klärungen werden aber noch Zeit in Anspruch nehmen.

– In Stellingen reicht der vom Bund vorgesehene Deckel
von der Kieler Straße im Süden bis zur Brücke der
Güterumgehungsbahn im Norden. Auch hier werden
vor allem bestehende Wohngebiete besonders spürbar
entlastet. Eine deutliche Qualitätsverbesserung werden
die Schulen am Wegenkamp erfahren: Der Deckel beru-
higt die verlärmten Schulgelände, ergänzende Flächen
für Schul- und Spielangebote können entwickelt werden
und es entsteht eine kurze, attraktive Wegebeziehung
zum Eidelstedter Zentrum und dem dortigen
Schwimmbad. Eine Deckelergänzung durch Hamburg
ist in diesem Bereich nicht vorgesehen.

– In Schnelsen strebt Hamburg die Errichtung eines
zusätzlichen Deckelabschnitts von 560 m Länge von der
Heidlohstraße bis nördlich der Frohmestraße an. Auch
hier werden vor allem vorhandene Wohnnutzungen
vom Lärm entlastet, vor dem Autobahnbau bestehende
Verbindungen zwischen den östlichen und westlichen
Quartieren Schnelsens können neu entstehen. Im
Bereich um die Frohmestraße können die vorhandenen
zentralen Funktionen im Bereich des Deckels mit geeig-
neten Nutzungen arrondiert werden. 

3.5 Umfang des Hamburger Engagements

Den voraussichtlichen Kosten der drei dargestellten
Abschnitte in Höhe von rd.167 Mio. Euro können aus heu-
tiger Sicht Erlöse in der Größenordnung von 126 Mio.
Euro gegenübergestellt werden. Der angestrebte verlän-
gerte Deckel in Bahrenfeld/Othmarschen kann nicht – den
verfügbaren Finanzmitteln entsprechend – verkürzt wer-
den (siehe Anlage 2), ohne den städtebaulichen Nutzen
dieser Maßnahme zu entwerten. Neben dem Verzicht auf
Wiederherstellung wesentlicher städtischer Zusammen-
hänge und Funktionen würde eine Verkürzung des
Deckels bis zum Kielkamp die Kosten zwar spürbar redu-
zieren, zugleich wären aber erhebliche Erlösminderungen
zu verzeichnen. Es würden ca. 50 % der Altonaer Verwer-
tungserlöse (ohne Trabrennbahn) und der deutlich über-
wiegende Teil des mit der Flächenverwertung verbunde-
nen Wohnungsbaupotentials aufgegeben. Auch der Deckel
in Schnelsen ermöglicht nur mit seiner aktuell vorgesehe-
nen Länge von ca. 560 m eine wirksame Stadtreparatur für
den heute von der BAB A 7 zerschnittenen Stadtteil. Ange-
sichts der geschilderten Bedeutung der Maßnahmen sollen
die angestrebten Deckelergänzungen in vollem Umfang
realisiert werden, obwohl sie nicht vollständig gegen-
finanziert werden können.
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4. Vorgehensweise und Verwertungskonzept

4.1 Vorgehensweise 

Mit dieser Vorlage informiert der Senat, in welcher Form
und in welchem Umfang Hamburg sich beim Ausbau der
BAB A 7 über die vom Bund vorgesehenen Überdeckelun-
gen hinaus mit der Finanzierung deutlich verlängerter
Deckelbereiche – und damit einer entsprechend weiterge-
henden Stadtreparatur – beteiligen will. Zum Zeitpunkt
der Beschlussfassung über diese Drucksache befindet sich
das wahrscheinlich bis in die zweite Hälfte des nächsten
Jahrzehnts laufende Gesamtverfahren noch ganz am
Anfang. Das schränkt die Prognosegenauigkeit bei Kosten
und Erlösen deutlich ein; darüber hinaus muss bei Projek-
ten vergleichbarer Größenordnung im Laufe der Zeit mit
Änderungen von Kosten- und Erlösannahmen gerechnet
werden, so dass noch ein erhebliches Kostenrisiko besteht.
Dies besteht auch deshalb, weil die Kostenermittlung der
DEGES auf dem Preisstand von 2008 beruht.

In den aufgeführten Kosten sind die für die begleitenden
städtebaulichen Planungen erforderlichen Sach- und Per-
sonalmittel noch nicht berücksichtigt, weil diese erst nach
der Grundsatzentscheidung des Senats ermittelt werden
können; ihre Größenordnung wird aber im Vergleich zu
den von Hamburg zu tragenden Gesamtkosten von gerin-
gerer Bedeutung sein. Weiterhin sind Kapitalverzinsun-
gen, Barwertbetrachtungen etc. noch nicht aufgeführt,
weil die hierfür erforderlichen Rahmendaten noch nicht
vorliegen. 

Zurzeit werden die Vorentwürfe für den Ausbau der BAB
A 7 erstellt, die als Grundlage in die Planfeststellungsver-
fahren einfließen werden. Da die damit verbundenen tech-
nischen Planungen außerordentlich aufwändig sind, muss
zu einem sehr frühen Verfahrenszeitpunkt festgelegt wer-
den, welche Inhalte der ergänzenden Planung zugrunde
gelegt werden sollen; dieses gilt insbesondere für die
Entscheidung, wo weitere Einhausungen („Deckel“) und
wo (Lärmschutz-) Wände vorzusehen sind. Deswegen war
die o.a. Entscheidung durch den Senat jetzt zu treffen.

Mit dieser Vorlage soll auch aufgezeigt werden, dass den zu
erwartenden Kosten mit den Erlösen aus der vorgeschla-
genen Verwertung Hamburgischer Flächen – die ohne den
Hintergrund der Deckelfinanzierung wahrscheinlich
nicht in die Entwicklung gehen würden – ein deutlicher
Einnahmeanteil gegenüber gestellt werden kann, unab-
hängig von dem darüber hinausgehenden volkswirtschaft-
lichen Nutzen, den die neuen Wohnbauflächen und neue
Einwohner für die Stadt haben werden. 

Der Senat wird die Bürgerschaft erneut befassen, sobald
die erforderlichen Kostenunterlagen vorliegen und präzi-
sierte Kostenschätzungen, Wirtschaftlichkeitsbetrachtun-
gen und Kosten- Nutzenbewertungen vorlegen.

4.2 Verwertung von städtischen Grundstücken

Der Senat beabsichtigt, bisher nicht (oder nicht angemes-
sen) baulich genutzte Flächen im Eigentum Hamburgs im
Rahmen der jeweiligen örtlichen Möglichkeiten zu ver-
werten. 

Neben den entsprechenden, direkt an der BAB gelegenen
(und von den Überdeckelungen unmittelbar profitieren-
den) Flächen, werden Flächen im weiteren Umfeld in
Anspruch genommen, bei denen ein unmittelbarer Zusam-
menhang mit der Autobahn nicht besteht. Gewählt wur-
den vor allem Flächen, für deren heutige Nutzungen

Ersatzangebote auf den künftigen Deckelbereichen ge-
macht werden können. Weiter wurden Flächen betrachtet,
deren bisherige Nutzungen in Zuordnung zu künftigen
Deckelbereichen der A 7 neu strukturiert werden können
(z. B. die Sportplätze an der Baurstraße). Für die nicht
direkt an der Autobahn gelegenen Verwertungsflächen ist
davon auszugehen, dass sie ohne den Hintergrund der
Deckelfinanzierung nicht entwickelt worden wären.

Die künftigen Deckelbereiche selbst bieten keine direkte
Verwertungsmöglichkeit, da auf ihnen – von geringfügigen
Ausnahmen abgesehen – bauliche Nutzungen nicht mit
vertretbarem Aufwand möglich sind (s. Punkt. 6.1).

4.3 Verwertungskonzept 

Es wurden drei Kategorien von Flächen zur Verwertung
herangezogen (s. Anlagen 3 bis 7): 

– Direkt an der Autobahn gelegene, künftig lärment-
lastete städtische Flächen mit Entwicklungspotenzia-
len. Solche Flächen gibt es im Bereich Bahrenfeld/Oth-
marschen; außer den Kleingartenflächen auf Höhe
Volkspark – August-Kirch-Straße und Holstenkamp
handelt es sich nur um wenige kleine Flächen, auf denen
in begrenztem Umfang Wohnungsbauentwicklung
möglich ist. 

– Flächen im weiteren Umfeld, für deren heutige Nutzun-
gen auf den künftigen Deckelbereichen Ersatz angebo-
ten werden kann. Im Bezirk Eimsbüttel gibt es bis auf
eine Fläche ausschließlich Verwertungsflächen im wei-
teren Umfeld der Autobahn; sie wird entwickelt bei
gleichzeitiger Verlagerung der Nutzungen auf die bei-
den Eimsbüttler Deckelabschnitte. In diese Kategorie
gehören auch einzelne Kleingartenflächen, insbeson-
dere wenn sie auf Grund ihrer Lage oder ihrer Zuord-
nung zu benachbarten Potenzialen gute Entwicklungs-
perspektiven bieten, wie die beiden Flächen Bering-
straße und Othmarscher Kirchenweg in Altona. Hierzu
gehört auch die Kleingartenfläche im nördlichen
Bereich des Spannskamps in Eimsbüttel, deren Gärten
auf einer ehemaligen Deponie liegen und daher nur ein-
geschränkt zu nutzen sind; sie wird saniert und die Gär-
ten werden auf den Stellinger Deckel verlagert.

– Vorhandene Nutzungsbestände, bei denen durch Nut-
zung von Synergien Flächen freigemacht werden kön-
nen. Dieses ist bei den im Bereich Bahrenfeld/Othmar-
schen vorhandenen Sportanlagen der Fall. Auch die
Vereine stellen zurzeit entsprechende Überlegungen an.
Die Nutzung von heute in den genannten Stadtteilen
verstreut gelegenen Sportflächen soll am Standort Baur-
straße/Pfitznerstraße konzentriert und heutigen Anfor-
derungen entsprechend erweitert und neu geordnet wer-
den. Damit kann ein zeitgemäßes Angebot auch für den
Breiten- und insbesondere Jugendsport entwickelt wer-
den. Der Bauspielplatz soll an diesem Standort bei-
behalten werden.

Mit Ausnahme der vorstehend beschriebenen Sport- und
Spielflächen und einer kleinen Gewerbefläche in Stellin-
gen im Bestand ist als künftige Nutzung aller Verwer-
tungsflächen ausnahmslos Wohnungsbau vorgesehen. 

Die aus heutiger Sicht erzielbaren Verwertungserlöse wur-
den auf der Grundlage von schematischen Nutzungsansät-
zen (die sich an den jeweils umgebenden Strukturen orien-
tieren) in Abstimmung mit der Finanzbehörde ermittelt.
Für die Wertermittlung der Flächen V5a West August-
Kirch-Straße und V5b Ost Holstenkamp wurden externe
Gutachter hinzugezogen. 
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5. Voraussichtliche Kosten und Erlöse

5.1 Voraussichtliche Kosten
der Hamburger Deckelergänzungen

Die Kosten für die angestrebten Deckelergänzungen erge-
ben sich aus der Kostendifferenz zwischen dem Referenz-
entwurf (BAB-Ausbau mit kurzen Deckenabschnitten und
ergänzenden Lärmschutzwänden) und dem städtebau-
lichen Ergänzungsentwurf (Ausbau mit zusätzlichen
Deckelbereichen). Dabei handelt es sich um erste über-
schlägige Kostenschätzungen der DEGES. Die Kosten set-
zen sich zusammen aus den anteiligen Planungs- und Bau-
kosten sowie den kapitalisierten Folgekosten, berück-
sichtigen aber bisher die Kosten des Kapitaldienstes noch
nicht. 

Tabelle 1:
Voraussichtliche Kosten Hamburger Deckelergänzungen
(überschlägige Kostenermittlung der Deges)

Kosten

Baukosten Deckel Bahrenfeld/
Othmarschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Mio. Euro

Baukosten Deckel Schnelsen  . . . . . . . . . 16 Mio. Euro

Planungskosten, insgesamt  . . . . . . . . . . 17 Mio. Euro

Kapitalisierte Folgekosten 
(incl. Unterhaltung), insgesamt . . . . . . . 48 Mio. Euro

GESAMT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Mio. Euro

5.2 Voraussichtliche Erlöse aus den Verwertungsflächen

Im Bezirk Altona sind 12 Flächen mit zusammen 35 ha zur
Verwertung vorgesehen, aus ihnen ergibt sich ein voraus-
sichtlicher Gesamterlös von 89 Mio. Euro. 

Hinzu kommt eine Erlösoption aus der Verwertung der
Flächen der bisherigen Trabrennbahn Bahrenfeld. Sie soll
dort in absehbarer Zeit aufgegeben werden, wenn der Pfer-
derennsport am Standort Hamburg-Horn in Form einer
Kombibahn konzentriert wird. Die Schaffung der Kombi-
bahn ist Voraussetzung für die Möglichkeit, das Areal der
Trabrennbahn Bahrenfeld künftig einer anderweitigen
Nutzung zuzuführen. Die Behörde für Kultur, Sport und
Medien (BKSM) bereitet zurzeit die Rahmenbedingungen
für die Ausschreibung und Vergabe einer Kombibahn am
Standort Hamburg-Horn vor. Für dieses Projekt sind
25 Mio. Euro in den Haushaltsplan-Entwurf 2009/2010

eingestellt worden. Die Fläche der Trabrennbahn Bahren-
feld kann nach deren Verlagerung in einer ihrer Lage ent-
sprechenden Dichte neu entwickelt werden. Mit Aus-
nahme einer Finanzierungsreserve von 6 Mio. Euro, die
vorsorglich für die Kombibahn Hamburg Horn vorzuhal-
ten ist, können die Erlöse aus der Verwertung der Fläche
der Finanzierung des Autobahndeckels zugerechnet wer-
den. Erste grobe Erlösschätzungen im Zusammenhang mit
dem Projekt Kombibahn haben eine Größenordnung von
ca. 25 – 40 Mio. Euro ergeben. Eine genaue Festlegung der
Planungsinhalte erfolgt in den noch durchzuführenden
städtebaulichen Planungen. Bei einer Erlösannahme von
30 Mio. Euro und einem Abzug der o. a. Reserve von 6 Mio.
Euro verbleiben ca. 24 Mio. Euro, die in die Erlösrechnung
eingestellt werden. Insgesamt ergibt sich damit für Altona
ein voraussichtlicher Verwertungserlös von 113 Mio. Euro
(s. Anlage 4)

Ergänzend ist anzumerken, dass die Verwertungsfläche
V 5a (August-Kirch-Strasse) nur dann vollständig ent-
wickelt werden kann, wenn der nördlich gelegene Polizei-
Schießstand, wie vorgesehen, verlagert wird. Da sich die
Verlagerung in konkreter – auch finanzieller – Vorberei-
tung befindet, kann von der Flächenentwicklung, wie vor-
gesehen, ausgegangen werden.

Für den Bezirk Eimsbüttel sind sechs Flächen mit zusam-
men 8,5 ha zur Verwertung vorgesehen. Insgesamt ergibt
sich daraus ein voraussichtlicher Verwertungserlös von
ca. 13 Mio. Euro (s. Anlage 7). 

Neben den genannten sechs Flächen ist die Bebauung im
Plangebiet Schnelsen 79 weiterhin bestehendes Ziel. Noch
offene Fragen, insbesondere zu Art und Umfang der
Bebauung sollen im Einvernehmen mit dem Bezirksamt
definiert werden; auf der Grundlage eines dann bestehen-
den unstrittigen Konzepts könnten ggf. auch für diese
Fläche die Erlöserwartungen ermittelt und in die Kom-
pensation der Kosten einbezogen werden.

Die Verwertungsflächen werden einer Prüfung unterzo-
gen, ob der auf ihnen vorgesehene Wohnungsbau benach-
barte gewerbliche Nutzungen einschränkt. In diesen Fäl-
len wird nach einer Lösung gesucht, die keine Einschrän-
kung für die gewerbliche benachbarte Nutzung nach sich
zieht. Die Fläche V 2 steht nur für eine Überplanung mit
Wohnnutzung zur Verfügung, wenn vorher mittels eines
Lärmgutachtens nachgewiesen wird, dass eine Wohn-
bebauung keinerlei Einschränkung der benachbarten
gewerblichen Nutzbarkeit nach sich zieht.

Tabelle 2:
Kosten für Autobahndeckel und Erlöse aus Verwertung

Bezirke Kosten Autobahndeckel Erlöse aus dem Verkauf 
(Hamburger Anteil)* städtischer Grundstücke 

Altona  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Mio. Euro 89 Mio. Euro
zusätzlich Trabrennbahn  . . . . . . . . 24 Mio. Euro
Eimsbüttel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Mio. Euro 13 Mio. Euro
GESAMT (mit Trabrennbahn)  . . . 167 Mio. Euro 126 Mio. Euro

*) Bau- und Planungskosten, kapitalisierte Folgekosten

Die Differenz aus Kosten und Erlösen beträgt 41 Mio. Euro.

5.3 Übersichten voraussichtlicher Kosten und Erlöse
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Unter Zugrundelegung einer angenommenen Bauzeit von
2011 bis 2016 ergibt sich ein zusätzlicher Mittelbedarf in
den Jahren 2009 bis 2016. Nach derzeitigem Planungs-
stand verteilen sich die Planungskosten (17 Mio. Euro)
relativ gleich auf die Jahre 2009 bis 2016, die Baukosten
(102 Mio. Euro ) fallen in Abhängigkeit vom Baufortschritt
in den Jahren 2011 bis 2016 an. Zurzeit wird davon aus-
gegangen, dass die Ablösesumme für die Unterhaltung
(48 Mio. Euro kapitalisierte Folgekosten) als Einmal-
zahlung bei Verkehrsfreigabe – also etwa 2016 – zu leisten
sein wird. 

Bereits in 2009/2010 erforderliche Planungsmittel werden
aus vorhandenen Titeln des Einzelplans 6 finanziert. 

Die Investitionskosten der Maßnahmen wird der Senat in
den Haushaltsplan-Entwurf 2011/2012 und in die Mittel-
fristige Finanzplanung einstellen und rechtzeitig eine Ver-
pflichtungsermächtigung einwerben.

6. Nutzung künftiger Deckelbereiche; Ersatzangebote
für bisherige Nutzungen aus Verwertungsflächen

6.1 Grundsätze

Hamburg sieht auf den angestrebten Deckelbereichen im
wesentlichen Grün- bzw. Freiflächennutzungen vor
(s. Anlagen 9, 10 und 11). Der vorgesehene „Nutzungskata-
log“ umfasst Fuß- und Radwege, Platzflächen, Grün- und
Parkanlagen, Spiel- und Sportflächen sowie Freizeitgärten
und Dauerkleingärten nach dem Bundeskleingartenge-
setz. Zu diesen Nutzungen gehörende bauliche Nebenanla-
gen wie Gartenlauben, Kioske etc. sind möglich, soweit sie
den (im Einzelnen noch zu entwickelnden) technischen
Vorgaben („Leichtbauten“) entsprechen. 

Wohn-, Büro oder Gewerbebauten sind nicht vorgesehen.
Derartige Nutzungen – die technisch möglich wären – set-
zen erheblich aufwändigere Einhausungskonstruktionen
voraus. Die bei einem solchen Konzept daher aus wirt-
schaftlichen Gründen erforderliche hohe Nutzungsdichte
wäre in den vorgesehenen Deckelbereichen fast überall
städtebaulich problematisch bzw. nicht vertretbar. Auf die
Abarbeitung der mit einem solchen Konzept verbundenen
umfangreichen zusätzlichen Klärungsbedarfe wird vor
dem Hintergrund dieser ungünstigen Einschätzung ver-
zichtet. 

6.2 Vorgesehene Nutzungen

Die in den Bereichen künftiger Einhausungen heute vor-
handenen Straßenquerungen der Autobahn werden auch
nach Realisierung der Deckel zur Verfügung stehen. 

Wesentliche Nutzung auf allen Deckelbereichen sind
Öffentliche Grünflächen, die als Grünzüge mit integrier-
ten Kleingärten wichtige Funktionen im Grünen Netz des
Freiraumverbundsystems und des Biotopverbundes über-
nehmen. Gleichzeitig haben diese Grünzüge verbindende
Funktionen zwischen den ehemals zerschnittenen Stadt-
teilen; alte Anbindungen und Wegebezüge sind wieder
herstellbar und die neuen Grün- und Freiflächen werden
für die angrenzenden Siedlungsgebiete nutzbar. Mit dem
Altonaer Deckel kann die ursprüngliche städtebauliche
Zielsetzung Gustav Oelsners aus den 1920er Jahren
erreicht werden, einen Grünzug vom Volkspark zur Elbe
zu schaffen, der durch den Autobahnbau blockiert war.
Auch für die Volkspark Landschaftsachse im Norden des
Deckels wird eine wesentliche Barriere zum Altonaer
Kerngebiet geschlossen. 

Die endgültige Planung der für die Deckeloberflächen vor-
gesehenen Nutzungen wird erst im Rahmen der erforder-
lichen Planverfahren konkretisiert werden. (s. Punkt: 9).

6.3 Rahmenbedingungen für die Verlagerung von Kleingärten

In wesentlichem Umfang sind vorhandene Kleingarten-
anlagen von den Verwertungsplanungen betroffen (s. a.
Punkt 6.4 sowie Anlagen 4 und 7). Der Senat ist auf der
Grundlage der Zusicherung von Ersatzangeboten an der
Fortsetzung einer sachlichen Diskussion mit den Vereinen
und Pächtern interessiert, in die weiterhin auch der Lan-
desbund der Gartenfreunde Hamburg (LGH) einbezogen
sein wird. 

Auf allen Deckelabschnitten werden Grün- und Frei-
flächen als Grünzüge mit öffentlichen Parkanlagen und
einem hohen Anteil an Kleingärten geplant. Wie alle Nut-
zungen auf den Deckelflächen werden auch die Kleingar-
tenbereiche planungsrechtlich durch Bebauungspläne
gesichert und erfüllen damit eine wesentliche Vorausset-
zung für die Anerkennung im Rahmen der zwischen der
Freien und Hansestadt Hamburg und dem Landesbund
der Gartenfreunde in Hamburg e. V. (LGH) geltenden
Regelungen (10.000er Vertrag). Im Übrigen gelten für die
Verlagerung von Kleingärten nachstehende Grundsätze:

– Für einen Großteil der aufzugebenden Parzellen wird
auf den künftigen Deckelflächen (und damit in räum-
licher Zuordnung zu den bestehenden Gärten) Ersatz
angeboten. Parzellen, die auf Deckelbereichen nicht
unterzubringen sind, sollen in vorhandenen Klein-
gartenanlagen und in begrenztem Umfang in neu anzu-
legenden Anlagen (z. B. Trabrennbahn, Swattenweg)
angeboten werden. 

– Auf den Deckeloberflächen wird der Bodenaufbau so
vorgesehen, dass eine Kleingartennutzung ohne wesent-
liche Einschränkungen erfolgen kann. Bisher wird von
einer Aufbaustärke von 1,20 m ausgegangen; ein ergän-
zendes Fachgutachten ist in Auftrag gegeben.

– Es soll – nach Möglichkeit gemeinsam mit dem LGH
und den betroffenen Vereinen – ein Umzugsmanage-
ment entwickelt werden. Mit ihm soll nicht nur das Ver-
fahren für alle Beteiligten transparent gemacht werden,
sondern es sollen unter Nutzung von Erfahrungen aus
vergleichbaren Verlagerungen auch zukünftige Unter-
stützungsmöglichkeiten zusammengetragen bzw. ent-
wickelt werden. Auf diese Weise sollen die mit der Ver-
lagerung verbundenen Unannehmlichkeiten minimiert
werden.

Die Kündigung und anschließende Räumung von Par-
zellen erfolgt nach den Bestimmungen des Bundes-
kleingartengesetzes und dem zwischen dem LGH und
der FHH bestehenden sog. 10.000er Vertrags. Die Plan-
verfahren für künftiges Baurecht und die Absicherung
der künftigen Dauerkleingärten werden parallel betrie-
ben. Nach heutigem Stand, werden Ersatzkleingärten
im Abschnitt Stellingen etwa Ende 2014, in Schnelsen
Ende 2015 und im Abschnitt Bahrenfeld/Othmarschen
Ende 2016 zur Verfügung stehen.

Die Räumung von Parzellen erfolgt erst, wenn zuvor alle
erforderlichen Planverfahren abgeschlossen sind und
die Ersatzflächen „bezugsfertig“ bereitstehen. 

6.4 Bilanz Nutzungsansätze/Ersatzangebote

In begrenztem Umfang werden vorhandene Grün- und
Parkanlagen für die Verwertung in Anspruch genommen;
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diese werden durch Grünzüge auf dem Deckel kompen-
siert. Für die in die Verwertung einbezogenen Sport-
flächen wurde die grundsätzliche Eignung des vorgesehe-
nen Ersatz – bzw. Entwicklungsstandortes im Bereich
Baurstraße/Pfitznerstraße festgestellt. Wie das weiterent-
wickelte neue Sportkonzept inhaltlich im Einzelnen aus-
sehen soll, wird das Bezirksamt Altona in enger Abstim-
mung mit der BKSM und den Vereinen erarbeiten.

In Bezug auf die Kleingartenverlagerungen ist anzumer-
ken, dass die Anzahl der Parzellen erhalten bleibt, es wer-
den allerdings im Durchschnitt geringere Parzellengrößen
anzusetzen sein (300 m² brutto pro Kleingartenparzelle). 

Tabelle 3:
Kleingartenparzellen – Bestand und Planung

Bezirk Parzellen auf Parzellen auf 
Verwertungsflächen Deckel

Altona  . . . . . . . . . . 505 350
Eimsbüttel  . . . . . . 60 120
GESAMT  . . . . . . . 565 470

Es verbleibt eine Differenz von 95 Kleingärten außerhalb
der Deckelflächen.

Tabelle 4:
Vorgesehene Ersatzstandorte Kleingärten in Altona außer-
halb von Deckelflächen
(Arbeitsstand aus den laufenden Prüfungen)

Standort Parzellen

Swattenweg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Diebsteich –
Verdichtung bestehender Kleingartenanlagen 20
Trabrennbahn – Nordwestlicher Teil/
Übergang zum Volkspark  . . . . . . . . . . . . . . . . 60

GESAMT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Zusätzlich können auch Parzellen in bestehenden Anlagen
der Umgebung angeboten werden, soweit dort Parzellen
verfügbar sind; außerdem werden – unabhängig vom
Thema der Flächenverwertung für die Deckelfinanzierung
– Nachverdichtungen in bestehenden Anlagen betrieben,
auch hieraus können sich Ersatzangebote ergeben. Eine
Quantifizierung dieser Maßnahmen kann derzeit noch
nicht erfolgen.

7. Aktueller Sachstand zu den Ausbauplanungen der A7

Das technische Konzept für den Ausbau der A 7 nördlich
des Elbtunnels wurde in enger Abstimmung mit der
Deges, dem BMVBS und den betroffenen hamburgischen
Dienststellen entwickelt. Dieses ist Grundlage für die
Erarbeitung weitergehender hamburgischer Ansätze zur
„Städtebaulichen Ergänzung“. In deren Rahmen wurden
Lage und Umfang der anzustrebenden Deckelergänzun-
gen, Nutzungsoptionen für die Deckeloberflächen und
Eckpunkte für die erforderlichen rechtlichen und vertrag-
lichen Regelungen erarbeitet und mit dem BMVBS (als
„Eigentümer“ der Autobahn) erörtert. Das BMVBS hat
dem Katalog der Deckelnutzungen, u. a. insbesondere mit
Kleingärten, im Grundsatz zugestimmt. Für die vom Bund
finanzierten Deckelabschnitte wurde der Vorbehalt der
Unterbringung von naturschutzrechtlichen Ausgleichs-
maßnahmen formuliert. Die Eingriffsregelung wird für
den gesamten Ausbaubereich im Landschaftspflegeri-
schen Begleitplan als Bestandteil des Planfeststellungsver-

fahrens erfasst werden. Dieser wird zurzeit nach Vorgaben
des BMVBS erstellt. Die auf den Deckelflächen vorgesehe-
nen Grünflächen und Kleingärten werden in der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung als Minderung des
Eingriffs erfasst, der darüber hinaus erforderliche Aus-
gleich und Ersatz wird auf der Grundlage der einschlägi-
gen Hamburgischen Regelungen auf zusätzlichen von
Hamburg bereitgestellten Flächen umgesetzt werden. Das
Gesamtkonzept wird im Einvernehmen mit dem BMVBS
im weiteren Planungsverlauf erarbeitet werden. Die erfor-
derlichen formellen Abstimmungen erfolgen dann nach
Ausarbeitung der detaillierten Unterlagen.

8. Zusammenarbeit mit den Bezirksämtern Altona
und Eimsbüttel

Schwerpunkt der Zusammenarbeit mit den Bezirksämtern
Altona und Eimsbüttel und den entsprechenden politi-
schen Gremien war die Ermittlung der Verwertungspoten-
ziale. Die BSU und die Bezirksämter haben – im Kontakt
mit den politischen Gremien der Bezirksämter – geeignete
städtische Flächen auf ihre Entwicklungsmöglichkeiten
hin geprüft. 

Die genannten Verwertungsmöglichkeiten sind einver-
nehmlich und gemeinsam mit den beiden Bezirksämtern
entwickelt worden. Die zur Erlösermittlung für alle
Flächen angenommenen Rahmendaten (Dichten, Baus-
trukturen etc. s. Punkt 4.3 sowie Anlagen 4 und 7) orien-
tieren sich im Grundsatz an den umgebenden Strukturen;
sie mussten aber noch sehr schematisch sein. Sie werden
für die noch erforderlichen Projektplanungen überprüft
und ergänzt werden. Auch zu den auf den Deckelbereichen
vorgesehenen (zunächst schematischen) Nutzungsansät-
zen – dem sogenannten „Nutzungskatalog“ – besteht Ein-
vernehmen (s. Punkt 6.1). Die Möglichkeit einer Einbezie-
hung der Trabrennbahn Bahrenfeld in die Verwertungs-
überlegungen (s. Punkt 5.2) hat sich erst im Zusam-
menhang mit der Erstellung dieser Vorlage konkretisiert. 

Die Einbeziehung der Sportplätze in die Verwertung
erfolgte im Einvernehmen mit dem Bezirksamt und der
BKSM (s. Punkt 4.3).

Eine besondere Situation hat sich in den vergangenen
Monaten aus dem in Altona inzwischen erfolgreich abge-
schlossenen Bürgerbegehren gegen die Inanspruchnahme
von Kleingartenflächen für die Verwertung ergeben; die
Mitwirkung des Bezirksamtes Altona war nur noch
begrenzt möglich. Dabei ist für Altona festzustellen, dass
das in dieser Vorlage dargestellte Einvernehmen bereits
vor Wirksamkeit der „Sperrfrist“ des Bürgerbegehrens
bestand. Mit dem Beschluss des Senats, alle mit der Über-
deckelung der A 7 zusammenhängenden städtebaulichen
Planungen und Verfahren als Senatsangelegenheit durch-
zuführen (s. Punkt 9), ist die Durchführung eines Bürger-
entscheids mit bindender Wirkung für die Bezirksverwal-
tung nicht mehr möglich.

Die von Hamburg angestrebten Deckelergänzungen haben
eine so große Bedeutung für die Stadtentwicklung, dass sie
– auch vor dem Hintergrund eines Bürgerbegehrens –
nicht zur Disposition hätten stehen können. Das schließt
Maßnahmen zur Gegenfinanzierung ein, auf die nicht ver-
zichtet werden kann und zu denen es keine umsetzbare
Alternative ohne Inanspruchnahme von Kleingärten gibt. 

9. Vorgehen bei den erforderlichen weiteren Planungen

Die technische und verkehrliche Planung für den Ausbau
der BAB A 7 erfolgt im Rahmen eines Planfeststellungs-
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verfahrens, das derzeit vorbereitet wird. Vorgesehen sind
drei Abschnitte in der Reihenfolge Stellingen, Schnelsen
und Bahrenfeld/Othmarschen. 

Die Nutzungen der Deckeloberflächen werden planungs-
rechtlich durch Bebauungspläne gesichert. Auch für alle
Verwertungsflächen – sowohl die direkt an die Autobahn
angrenzenden Flächen als auch die weiter entfernt
gelegenen Flächen – werden Bebauungspläne erforderlich.
Allen Bebauungsplanverfahren gehen Projektplanungen –
je nach Umfang in Form von Funktionsplanerstel-
lung, konkurrierenden Gutachten oder Wettbewerben –
voraus. 

Zwischen dem Planfeststellungsverfahren für den BAB-
Ausbau (einschließlich Lärmschutz) und den Bebauungs-
planverfahren zur Regelung der Nutzungen auf den
Deckelbereichen wird eine enge Abstimmung erforderlich
sein. Die im Rahmen dieser unterschiedlichen Verfahren
erforderlich werdenden inhaltlichen Planungen werden
im Wesentlichen parallel laufen müssen. Vor dem Hinter-
grund einer Verpflichtung in erheblicher finanzieller
Größenordnung gegenüber dem Bund und mit Blick auf
die große gesamtstädtische Bedeutung des Vorhabens sol-
len alle diesbezüglich erforderlichen städtebaulichen Pla-
nungen und Bauleitplanverfahren – in enger Abstimmung
mit den Bezirksämtern Altona und Eimsbüttel und den
dortigen politischen Gremien – als Senatsangelegenheit
unter der Federführung der Behörde für Stadtentwicklung
und Umwelt durchgeführt werden. Eine der Bedeutung
und dem Umfang der Aufgabe angemessene Verfahrens-
weise wird die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
in Abstimmung mit der Finanzbehörde und den Be-
zirksämtern Altona und Eimsbüttel entwickeln.

10. Petitum

Der Senat bittet, die Bürgerschaft wolle von dem in der
vorgelegten Mitteilung dargestellten Sachstand und den
derzeitigen Überlegungen des Senats zur geplanten Über-
deckelung der Bundesautobahn (BAB) A 7 Kenntnis neh-
men.

ANLAGEN:

1. Plan Gesamtübersicht Elbtunnel –
Landesgrenze

2. Plan Deckelabschnitte
Referenzentwurf/Städtebaulicher
Ergänzungsdeckel

3. Plan Verwertungsflächen
in Bahrenfeld/Othmarschen 

4. Tabelle Verwertungsflächen
im Bezirk Altona 

5. Plan Verwertungsflächen Schnelsen
(Eimsbüttel Nordteil)

6. Lageplan Verwertungsflächen Stellingen
(Eimsbüttel Südteil)

7. Tabelle Verwertungsflächen Eimsbüttel 

8. Schemadarstellung Zeitablauf Gesamtmaßnahme 

9. Plan exemplarische Darstellung Deckel-
nutzung am Beispiel Stellingen 

10. Visualisierung der Deckelnutzungen in Bahrenfeld/
Othmarschen 

11. Visualisierung der Stadtstruktur in Schnelsen
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Anlage 4 zur Drucksache Autobahndeckel A7 
Verwertungsflächen im Bezirk Altona  
 
 
Verwertungsfläche 

in Altona 
derzeitige Nutzung 

 
Fläche 
Brutto 

zukünftige 
Nutzung 

Erlöse 
nach Abzug aller 
Erschließungs- und 
Verlagerungskosten

V 1 
Othmarscher Kirchenweg 

Sportplatz und 15 Kleingärten 2,0 ha EFH  50% 
RH 50% 

7,6  Mio. €

V 2 
Beringstrasse 

65 Kleingärten 2,5 ha EFH 40% 
RH 40% 
GWB 20% 

8,3  Mio. €

V 4  Ost  
Baurstraße           

17 Kleingärten und 
Betriebshof 

1,0 ha Sportflächen 2,0 Mio. €

V4 West          
Trübnerweg 

38 Kleingärten 2,6 ha EFH 100% 9,4 Mio. €

V 5 a (West) 
August-Kirchstr. 

306 Kleingärten 
 

15,6 ha EFH 30% 
RH 35% 
GWB 35% 

34,8 Mio. €

V 5 b (Ost) 
Holstenkamp 

64 Kleingärten 4,4 ha RH 100% 8,5 Mio. €

V 6 Ost  
Bonnepark 

Parkanlage und Spielplatz 2,0 ha EFH 25% 
RH 50 % 
GWB 25% 

5,1  Mio. €

V 6 West 
Bahrenfelder See 

Parkanlage 0.6 ha RH 100 % 1,3  Mio. €

V 7 
Lutherpark 

Parkanlage 1,1 ha RH 100% 2,8 Mio. €

V8  
Trenknerweg 

Sportplatz 1,3 ha EFH 50% 
RH 50% 

4,9 Mio. €

V 9  
Lutherpark West 

Tennisplätze (leerstehend) 0,7 ha GWB 100% 2,2 Mio. €

V 10 
Sportplatz 
Wichmannstraße 

Sportplatz 1,2 ha RH 70% 
GWB 30% 

1,9 Mio. €

V 11  
Trabrennbahn Bahrenfeld

Sportfläche für Pferdesport Flächenanteil und 
Nutzung im weiteren 
Verfahren zu klären 

24 Mio. €

GESAMT  
 

505  Kleingärten 
3 Sportplätze, Grünfläche,  
Brachen und Trabrennbahn
 

35 ha  113 Mio. €
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Anlage 7 zur Drucksachen Autobahndeckel A7 
Eimsbüttel Verwertungsflächen 
 

 
 
 

Verwertungsflächen 
in Eimsbüttel 

derzeitige 
Nutzung 

Fläche 
brutto 

Zukünftige 
Nutzung 

Erlöse  
nach Abzug aller 
Erschließungs- und 
Verlagerungskosten 

V1 
Holsteiner Chaussee   

Autohändler + 
ehemaliges 
Pavillondorf 

1,9  ha RH 100 % 2,6 Mio. €

V 2 
Peter Timmstraße 

Grünfläche 0,6 ha RH 100% 1,1 Mio. €

V 3 
Pinneberger Straße 
östlich Nr. 48 

Brachfläche 0,5 ha GE 0,5 Mio. €

V 4 
Hogenfelder Kamp 

Brachfläche 1,9 ha RH 50%
GWB 50%

3,8 Mio. €

V 5 
Spannskamp          

60 Kleingärten auf 
Altdeponie 

3,0 ha GWB 100% 4,0 Mio. €

V 6 
Theodor-Schäfer 

Damm 

Brachfläche 
 

0,6 ha GE 100% 0,8 Mio. €

GESAMT 
 

60 
Kleingärten,Grün
flächen und 
Brachen 

8,5 ha  12,8 Mio. €
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                     Anlage 8 zur Drucksache Autobahndeckel A7 

               Zeitablauf Gesamtmaßnahme
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Anlage 9 zur Drucksache Autobahndeckel
Exemplarische Darstellung Deckelnutzung am Beispiel Stellingen
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12.12.2008 

Anlage 10 zur Drucksache Autobahndeckel A7 
Visualisierung der Deckelnutzungen in Bahrenfeld/Othmarschen 
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12.12.2008 

 
Anlage 11 zur Drucksache Autobahndeckel A7 
Visualisierung der Stadtstruktur in Schnelsen 
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